
Textliche Festsetzungen
1. In den Industriegebieten (GI) gemäß § 9 BauNVO sind gemäß § 1 Abs. 9 folgende Nutzungen

ausgeschlossen:
• Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten gemäß der

Rasteder Liste:
a) zentrenrelevante Sortimente

• Bekleidung
• Schuhe
• Lederwaren
• Sportartikel
• Bücher, Schreibwaren
• Spielwaren
• Musikinstrumente
• Hausrat, Glas, Porzellan, Keramik
• Geschenkartikel
• Foto, Film
• Optik
• Uhren, Schmuck
• Heimtextilien, Kurzwaren  
• Unterhaltungselektronik (TV; HiFi, CD)/Neue Medien

b) nahversorgungsrelevante Sortimente 
• Lebensmittel
• Reformwaren
• Drogerieartikel
• Parfümerieartikel
• Schnittblumen
• Zeitschriften

2. Bei Einzelhandelsbetrieben mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten werden zentren- und
nahversorgungsrelevanten Randsortimente auf maximal 10 % der Gesamtverkaufsfläche
begrenzt. 

3. Innerhalb der mit GI gekennzeichneten Teilflächen sind gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO nur solche
Betriebe und Anlagen zulässig, deren immissionswirksame Schallemissionen je Quadratmeter
Grundstücksfläche die immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel in
dB(A)/m² gemäß Planeinschrieb, differenziert für die Zeiten tags 6.00 - 22.00 Uhr (1. Wert) und
nachts 22.00 - 6.00 Uhr (2. Wert), nicht überschreiten.

Schallpegelminderungen, die bei konkreten Einzelvorhaben durch Abschirmmaßnahmen geplant
werden können, können in der Höhe des Schirmwertes in Bezug auf die relevanten
Immissionsorte dem Wert des immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegels
zugerechnet werden. 

4. Bei der Errichtung von neuen Gebäuden innerhalb des Plangebiets, die dem
Betriebsleiterwohnen oder dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen, müssen die
Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung von den nach außen abschließenden
Bauteilen von Aufenthaltsräumen der DIN 4109, Tabelle 8 eingehalten werden.

5. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 21a Abs. 1 BauNVO sind
Garagengeschosse in sonst anders genutzten Gebäuden nicht auf die zulässige Baumasse
anzurechnen. Dies gilt auch für Volumen von Stellplatz- und/oder Garagenanlagen in sonst
anders genutzten Vollgeschossen. Die Baumassenzahl erhöht sich um die Baumasse unter der
Geländeoberfläche erstellter notwendigen Garagen.

6. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB werden zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft Flächen für Maßnahmen, die einer wasserrechtlichen
Planfeststellung oder -genehmigung bedürfen gemäß den Ausführungen in der Begründung
festgesetzt.
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